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SBttfte febWeij. =3eittmg („STCeifterblatt") Str. 1

»erlebten bat- • ®a8 ©ewerbe bat tnbioibueHere
fprobuftion ; eS btent ben SSebürfniffen be§ täglichen
SebenS, oertebrt mit bem Konfumenten, bat otel, sunt
©etl auSfcblteffltch SReparatumerïebr mit îurjer 2lefer=
frift, eS btent auch ben mannigfaltigen Slnforberungen
bei? ïursfriftigen grembenoerîebrS. ®a§ Baugewerbe
bängt oon ber SfBiiterung ab; ber ©ärtner bat Sebe*

wefen ju bebienen, bie wie bie ^ßferbe be? guthattet?
ftd) nicht nach bem ftarren 93u<bftaben eine? gabrtfge=
fe^eS bebanbeln laffen. ©er ©oiffeut unb fein in anberS
gearteter ^Reinigung befdböftigter Kollege, ber Kaminfeger,
mûffen, wie bie su perfönltcijer ©tenftletftung berufenen
©ewerbe überhaupt, ju getten ibren ©tenft »etfeben,
wenn ba? fßubltfum fRubejett bat; ber SRafffchrteiber
btent im ©egenfaij jur KonfeîtionSfcïjnelberei ben unab«
wetSlicben, plötzlich eintretenben Söebürfniffen ; ©dbmiebe
unb Söagner, gnfiaüateure tönnen ben gntereffenten
ntd&t nur ju beftimmten, înapp bemeffenen ©turtben sur
Verfügung fteben unb für jebe, wenn auch ejtra su be=

Sablenbe, unabweisbare überseit an eine ober gar swei
Qnftansen fdjriftltcb gelangen, um ^tefür bie ©rlaubniS
einstellen. ©er Bäcfer bat wenigftenS teilweife SRacbt»

arbeit nötig, bie Srotfabrifen nicht, ober weniger, ©entt
man ferner an ben $otelbetrteb unb ben Kleinbanbel,
an bie Unterfdfjtebe jroifc^en ©tabt» unb Sanbbetrieben,
unb oergletcbt man biefe ©ewerbebetriebe, bte noch lange
nicht etfdfjöpfenb angeführt fmb, mit bem ©baratter be?

gabrifbetrtebeS, fo îommt man fofort su ber Überseugung,
baff btw total oerfcbiebene Betriebsformen unb S3er=

bältntffe befteben, unb baff bie allgemeine Slnwenbung
be? gabrifgefefceS auSgefdf|loffen bleiben muff.

9hm gibt e? aüerbtngS gabriîationSgewerbe, bie
bem gabtiïbeirlebe âbnltçber finb; aüetn auch fie weifen
te; nieten gälten nic^t jene SBebingungen auf, bte ihre
»Ööige Unterfteüung unter bte fabriîgefebltchen SSeftim»

teitegen rechtfertigen. 3luch biefe finb baber bem @e=

werbegefeb su unterftetlen.

wetchenbe Söebanblung ber ©ewerbe befielt auch in ber
Organifation ber Ausführung be? ®efet>eS,
ber Kontrolle. S8ei ben ©emerben banbelt e? fich
um 70—100,000 SBetrtefre, je nachbem man bie eine
ober anbere ©ruppe btesunimmt ober nicht, alfo runb
Sehn» bis fecbsebnmal mehr als beim gabrifgefet}. 9BiH
man nid^t eine ©efetsgebüng, bie nur auf bem fßapler
befiehl — unb ba? !ann bodb nicht ber Sßitle be? @e=

fehgeber? fein —, fo muff auch biet eine nom gabrif»
gefetj »etfcbtebene Drganifation getroffen werben.

SBer bie Siteratur auf bem ©ebtete be? ©ewetbeS
fennt, wirb fich auch fofort fagen müffen: bie mannig»
faltigen gewerblichen Berbältniffe finb bei
uns nocif gar nicht genugfam erforfd&t, um mit
einiger Sicherheit gefetjgeöerifcbe Maßnahmen im ©etail
auffteUen su fönnen. ©ine ©efetjgebung muff aber bte

beftehenben SSerbältniffe berüdtfid^tigen : biefe finb flatter
al? ber ©efetjgeber! ©omit fehlen gegenwärtig noch
bie ©runblagen für bie gormulierung be? AbfdfnitteS
Sur ^Regelung ber SSerbältniffe swiften SReifter unb
Arbeiter. ©a? lüdEenbafte SRaterial su ergänsen,
inuf baber als bie suuächft liegenbe Aufgabe
betrachtet werben. " (Schluß folgt.)

©te 9löfeler=©ecfe*
(©mgefanbt,)

3u ben maffinen ©ecten, bie in letter ßeit eine
größere SSerbreitung gefunben haben, gehört bte fRöfeler»
©eile, non ber tn ben legten 12 SRonaten in ®eutfch=
lanb allein 3,400,000 mf ^ergefteüt würben. @8 ift
bie? eine ©ifenbeton ^oblfteinbeiie beren SSorteil in etner
befonber? leisten ÇerfteUung beftebt. ®efet>lich gefettete
ift bei biefer ©ecfenfonftruïtion ntdft bie gorm ber »er»
wenbeten Riegel ober bie Konftruftion ber ©edle felbft,

»•>,-

?"

©ie gabrüen, fo febr fie fich auch 1« ihrer fßro»
bullion untertreiben, haben tn ihrem inneren Sßefen
unb in ben SSetriebSformen eine ©leic^^eit, wie
jie bei ben ©ewetben nidbt im entfernteren su finben
ifi, "baber ift bie einheitliche ^Regelung audb
fnrterhalb ber ©ewerbe felbft unmöglir-
' ©in ^auptgrunb für eine oom gabrifgefeb ab»

fonbern ba? SSerfabren sur Çierfteîlung, unb swat beftebt
baSfelbe batte, baff bie böcbtant angeorbneteii fÇîadhcifcit«

©inlagen tn S3eton=®edEen burdb SSerbinbung mit je einem
barunter in gemiffem Slbftanbe angeorbneten Sangbols
±=förmige Stöger bilben, bie nicht nur baS ©tampf»
gerüft bis auf einselne ©tühen entbehrlich machen, fon»
bem auch bie ©chalung für bie |»btfieine erfe|en.

W
«à,

Mlustr. schweiz. Haudw. -Zettuug („Meisterblatt") Nr.1

verkehren hat. Das Gewerbe hat individuellere
Produktion; es dient den Bedürfnissen des täglichen
Lebens, verkehrt mit dem Konsumenten, hat viel, zum
Dell ausschließlich Reparaturverkehr mit kurzer Liefer-
frist, es dient auch den mannigfaltigen Anforderungen
des kurzfristigen Fremdenverkehrs. Das Baugewerbe
hängt von der Witterung ab; der Gärtner hat Lebe-
wesen zu bedienen, die wie die Pferde des Fuhrhalters
sich nicht nach dem starren Buchstaben eines Fabrikge-
setzes behandeln lassen. Der Coiffeur und sein in anders
gearteter Reinigung beschäftigter Kollege, der Kaminfeger,
müssen, wie die zu persönlicher Dienstleistung berufenen
Gewerbe überhaupt, zu Zeiten ihren Dienst versehen,
wenn das Publikum Ruhezeit hat; der Maßschneider
dient im Gegensatz zur Konfektionsschnetderei den unab-
weislichen, plötzlich eintretenden Bedürfnissen; Schmiede
und Wagner, Installateure können den Interessenten
nicht nur zu bestimmten, knapp bemessenen Stunden zur
Verfügung stehen und für jede, wenn auch extra zu be-

zahlende, unabweisbare Überzeit an eine oder gar zwei
Instanzen schriftlich gelangen, um hiefür die Erlaubnis
einzuholen. Der Bäcker hat wenigstens teilweise Nacht-
arbeit nötig, die Brotfabriken nicht, oder weniger. Denkt
man ferner an den Hotelbetrteb und den Kleinhandel,
an die Unterschiede zwischen Stadt- und Landbetrieben,
und vergleicht man diese Gewerbebetriebe, die noch lange
nicht erschöpfend angeführt sind, mit dem Charakter des
Fabrikbetriebes, so kommt man sofort zu der Überzeugung,
daß hier total verschiedene Betriebsformen und Ver-
Hältnisse bestehen, und daß die allgemeine Anwendung
dès Fabrikgesetzes ausgeschlossen bleiben muH.

Nun gibt es allerdings Fabrikationsgewerbe, die
dem Fabrikbetriebe ähnlicher sind; allein auch sie weisen
in vielen Fällen nicht jene Bedingungen auf, die ihre
völlige Unterstellung unter die fabrikgesetzlichen Bestim-
mungen rechtfertigen. Auch diese sind daher dem Ge-
Werbegesetz zu unterstellen.

MM'S

weichende Behandlung der Gewerbe besteht auch in der
Organisation der Ausführung des Gesetzes,
der Kontrolle. Bei den Gewerben handelt es sich

um 70—100,000 Betriebe, je nachdem man die eine
oder andere Gruppe hinzunimmt oder nicht, also rund
zehn- bis sechzehnmal mehr als beim Fabrikgesetz. Will
man nicht eine Gesetzgebung, die nur auf dem Papier
besteht — und das kann doch nicht der Wille des Ge-
setzgebers sein —, so muß auch hier eine vom Fabrik-
gesetz verschiedene Organisation getroffen werden.

Wer die Literatur auf dem Gebiete des Gewerbes
kennt, wird sich auch sofort sagen müssen: die mannig-
faltigen gewerblichen Verhältnisse sind bei
uns noch gar nicht genugsam erforscht, um mit
einiger Sicherheit gesetzgeberische Maßnahmen im Detail
aufstellen zu können. Eine Gesetzgebung muß aber die
bestehenden Verhältnisse berücksichtigen: diese sind stärker
als der Gesetzgeber! Somit fehlen gegenwärtig Noch
die Grundlagen für die Formulierung des Abschnittes
zur Regelung der Verhältnisse zwischen Meister und
Arbeiter. Das lückenhafte Material zu ergänzen,
muß daher als die zunächst liegende Aufgabe
betrachtet werden. (Schluß folgt.)

Die Nöseler-Decke.
(Eingesandt.)

Zu den massiven Decken, die in letzter Zeit eine
größere Verbreitung gefunden haben, gehört die Röseler-
Decke, von der in den letzten 12 Monaten in Deutsch-
land allein 3,400,000 iM hergestellt wurden. Es ist
dies eine Eisenbeton Hohlsteindecke deren Vorteil in etuer
besonders leichten Herstellung besteht. Gesetzlich geschützt
ist bei dieser Deckenkonstruktion nicht die Form der ver-
wendeten Ziegel oder die Konstruktion der Decke selbst,

?"

Die Fabriken, so sehr sie sich auch in ihrer Pro-
duktion unterscheiden, haben in ihrem inneren Wesen
und in den Betriebsformen eine Gleichheit, wie
sie bei den Gewerben nicht im entferntesten zu finden
ist, daher ist die einheitliche Regelung auch
innerhalb der Gewerbe selbst unmöglich.

Ein Hauptgrund für eine vom Fabrikgesetz ab-

sondern das Verfahren zur Herstellung, und zwar besteht
dasselbe darin, daß die Hochkant angeordneten Flacheisen-
Einlagen in Beton-Decken durch Verbindung mit je einem
darunter in gewissem Abstände angeordneten Langholz
^.-förmige Träger bilden, die nicht nur das Stampf-
gerüst bis auf einzelne Stützen entbehrlich machen^ son-
dern auch die Schalung für die Hohlsteine ersetzen.
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bte 3u0eifen an ben @nben umgebogen 1 unb'banntmit
ben £olsflanfßen burß SerblnbungSeifen oetbunben. #

®te nun fettigen Präget roerben* in 2lbftänben oon
33 cm non ÜRitte su SRitte fO' oerlegt, baf.baSlO bis
13 cm in jebe SDBanb ragenbe gugeifen auf 1 cm'ftarfen
unb etwa 5,5 cm großen Klötjßen su liegen ïommt.
®te $olsflanfßen teilen nut btSjfan bie SBänbe unb
liegen nur in bet ÜRitte beS iRamneS]; auf|be<Quer«
unterftütjungen.l -

SRunmehr werben quer über bie oerlegten Präger
etnige Fretter gelegt, roelße aber nur als SCrbeitSgeräft
btenen. Qe^t roerben bte fpohlfteine auf bie Ijöliernen

Silb 2 geigt bie 3lnorbnung ber fombinterten Präget»
läget.

Söilb 3 jeigt bie gorm beS ©ecfenfteineS.
Silb 4 jeigt bte Auflager «Slnorbnung für einen

J_Sräger, toenn tn ber 3Ritte be§ SRaumeS eine Huer»
unterftö^ung aufgefteÜt ift, auf ber ber fjolgflanfß beS

SrägerS aufliegt. ®a§ Aufliegen beS breiten fjolgflanfßeS
auf ber Querunterftühung oerfjinbett tn btefem gaHe etn
fettltßeS Kippen beS ±=Sräger§. ®aher genügt eS älfo>
bajj nur baè glaßeifen auf ber SRauer aufliegt. ®aS
SBerblnbungSetfen (Spelle) barf nie mehr als 5 cm oon
bem Sluflager entfernt angeorbnet toerben.

gSBilb 5 geigt eine 3lufiager-3lnorbnung beS SrägerS,
wenn in ber SRitte ïetne Querunterftühung oorhanben

5T

Srägerflanfßen trotten obne gugen oerlegt, fpternaß
wirb bie Setonmaffe tn bretigem ^aftanbe aufgebraßt
unb oberhalb ber ®ecfe glatt abgejogen. ®te obere

Setonmaffe fann jeboß auß als weißer Selon aufge«
braßt roerben. Um aber in ben gugen groifßen ben
Çohlfteinen eine ooKftänbige ©inhüüung ber 3ugeifen
SU erstelen, ift eS ftetS erforberltß, baf btefe Setonmaffe
mögllßft breitflüffig eingebraßt mirb.

SBenn bie ®ec£e nun naß ca. 14 Sagen foroett er=

härtet ift, bajj nur noß Jiotftü^en erforberltß finb,
werben btefe gtoifßen ben ^oljflanfßen bißt neben ber
duerunterftütjung aufgeftellt. §ternaß roerben bann bie
&uerunterftü|ungen unb bie |>oIgflanfßen entfernt. ®te

ift. Qn biefem galle roürben bte Sräger, ba fte nur auf
bem fßmalen glaßeifen aufliegen, bei etnfettiger Se=

laftung tippen fönnen. Um bie§ su oerhtnbern, ift an
ber SBanb in einfaßer SBBetfe ein $ols angebraßt, auf
bem ber fjolsflanjß beS SrägerS aufliegt.

Silb 6 geigt bte $uflager--2lnorbnung beS SrägerS,
roenn bie ®ecfe über einen ober mehrere Unterjfige hto'
weggeht.

Silb 7 seigt bie 5tuftager=3lnorbnung ber Stöger,
roenn bie ®ecten sroifßen Untersügen eingefpannt roerben,
f{n biefem galle bebient man jtß sur ^erftellung oon
®ecfen sroifßen Srägern üblißen fRüftetfen (®ßürmann*
Sifen), fRur rnufj für bief en gall ber untere ®pllnt (ftj
fo lang gemaßt roerben, bajj bie §ölger (b) bequem auf

®ie Çerftettung ber ®ecfe erfolgt in folgenber SQBeife:

gür einen mit ber „SRöfelet»®ecfe", Silb 1, su über«

beefenben iRaum bis su 5 m Spannweite wirb sunäßft
nur In ber Sfflitte beS SRaumeS eine Cuerunterftühung,
wie foiße bei @ifenbelon»$ohlftelnbecfen mit (Stnfßalung
alle 0,80 m erforberltß finb, aufgeftellt. SllSbann roerben
bte fombinterten ±,=Sräger hergefteHt. 3unäßft roerben

SRotftreifen roerben erft oier SBoßen naß gertigfteüung
ber ®ecfe entfernt.

®ie ®tärfe ber ^oljftanfßen ift bei großen ®parm»
weiten am sroectmäfigften ®/io cm, bei Heineren ®pann=
wetten '/w cm gu wählen. ->j f

®ie ®tärfe ber gugeifen rißtet fiß naß ben @pann«
roeiten.

®te Silber 2 bis 9 selgcn bie oerfßiebenen Sluflaget?
Slnorbnungen für bte fombtnierten ±«Stöger, unb sroar«:

SK..1 Mlsstr. schweiz. Handw. -Zeitung („MeisterAêj U

die Zugeisen an den Enden umgebogen" und"dann^mit
den Holzflanschen durch Verbindungseisen verbunden. O

Die nun fertigen Träger werden^ in Abständen von
33 om von Mitte zu Mitte so» verlegt, daß.das10 bis
13 om in jede Wand ragende Zugeisen auf 1 ein'starken
und etwa 5.5 om großen Klötzchen zu liegen kommt.
Die Holzflanschen reichen nur bis ^an die Wände und
liegen nur in der Mitte des Raumes^ auf^ den^Quer-
Unterstützungen.'

Nunmehr werden quer über die verlegten Träger
einige Bretter gelegt, welche aber nur als Arbeitsgerüst
dienen. Jetzt werden die Hohlsteine auf die hölzernen

Bild 2 zeigt die Anordnung der kombinierten Träger«
lager.

Bild 3 zeigt die Form des Deckenfieines.
Bild 4 zeigt die Auflager-Anordnung für eines

^. Träger, wenn in der Mitte des Raumes eine Quer-
Unterstützung aufgestellt ist. auf der der Holzflansch deS

Trägers aufliegt. Das Aufliegen des breiten Holzflansches
auf der Querunterstützung verhindert in diesem Falle à
seitliches Kippen des _I_-Trägers. Daher genügt es also,
daß nur das Flacheisen auf der Mauer aufliegt. - Das
Verbindungseisen (Schelle) darf nie mehr als 5 om von
dem Auflager entfernt angeordnet werden.

Wild 5 zeigt eine Auflager-Anordnung des Trägers,
wenn in der Mitte keine Querunterstützung vorhanden

Trägerflanschen trocken ohne Fugen verlegt. Hiernach
wird die Betonmasse in breiigem Zustande aufgebracht
und oberhalb der Decke glatt abgezogen. Die obere

Betonmaffe kann jedoch auch als weicher Beton aufge-
bracht werden. Um aber in den Fugen zwischen den
Hohlsteinen eine vollständige Einhüllung der Zugeisen
zu erzielen, ist es stets erforderlich, daß diese Betonmaffe
möglichst breilflüssig eingebracht wird.

Wenn die Decke nun nach ca. 14 Tagen soweit er-
härtet ist, daß nur noch Notstatzen erforderlich sind,
werden diese zwischen den Holzflanschen dicht neben der
Querunterstützung aufgestellt. Hiernach werden dann die
Querunterstützungen und die Holzflanschen entfernt. Die

ist. In diesem Falle würden die Träger, da sie nur auf
dem schmalen Flacheisen aufliegen, bei einseitiger Be-
lastung kippen können. Um dies zu verhindern, ist an
der Wand in einfacher Weise ein Holz angebracht, auf
dem der Holzflansch des Trägers aufliegt.

Bild 6 zeigt die Auflager-Anordnung des Trägers,
wenn die Decke über einen oder mehrere Unterzüge hin-
weggeht.

Bild 7 zeigt die Auflager-Anordnung der Trägyk
wenn die Decken zwischen Unterzügen eingespannt werden.
In diesem Falle bedient man sich zur Herstellung von
Decken zwischen Trägern üblichen Rüsteisen (Schûrmcmfl-
Eisen), Nur muß für diesen Fall der untere Splint (Ä
so lang gemacht werden, daß die Höher (d) bequem auf

Die Herstellung der Decke erfolgt in folgender Weise:
Für einen mit der „Röseler-Decke", Bild 1, zu über-

deckenden Raum bis zu 5 m Spannweite wird zunächst

nur in her Mitte des Raumes eine Querunterstützung,
wie solche bei Eisenbeton-Hohlsteindecken mit Einschulung
alle 0,80 m erforderlich sind, aufgestellt. Alsdann werden
die kombinierten ^.-Träger hergestellt. Zunächst werden

Notstreifen werden erst vier Wochen nach Fertigstellung
der Decke entfernt.

Die Stärke der Holzflanschen ist bei großen SpanN-
weiten am zweckmäßigsten om, bei kleineren Spann-
wetten om zu wählen. <

Die Stärke der Zugeisen richtet sich nach den Spann-
weiten.

Die Bilder 2 bis 9 zeigen die verschiedenen Auflager-
Anordnungen für die kombinierten ^.-Träger, und zwar:
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ben überfiebenben ©nben btefeë ©plintel $Iat> tjabert.

©onft ifi bie Ulnorbnung genau fo rote bte atlgemein
übltdije unb jebern Sauarbeiter beïannte. Qebocb roirb
nidjt jroifrfjen ben fenîredjten ©täben, fonbern fettlicb je
etn frolj (b) ail 9luflager fût ben $oljflanfcb bel ïombt»
nterten _L=j£rägerl angeorbnet. Um nun gletcg eine @in=

fcbalung für bte Slulbetonterung bel Unteipgel p baben,

fe|t man jroifcben Unterpg unb ben {entrechten ©tâben
ber iïïûfteifen bie Sretter (c). Sterbur cl) fc&Ioat man

C

bann gleich sroel fliegen] mit einer Klappe, man dat
erftenl ein 2tuflager für bie ±»$räger unb auct)^gleiclj
eine ©infcbalung für bte 2lulbetonierung ber Unterpge.

îlacbbem nun bie Unterjüge fo eingerüflet finb, roerben
bte X'îrager auf bie &öljet (b) gelegt (lints), bann
roerben bte $ugeifen um ben gianfdj bel Unterpgel
gebogen (recbtl). ^et^ roerben bte Unterpge^ pnäd) ft

bil Dberfante Srett (c) aulbetontert. ®ann roirb bie
®ecîe in beîannter Sffieife eingebaut.

Silb 8 jetgt bie 2luftager»9lnorbnung bel Srägerl,
roenn bie ®ecfen jroifcben @ifenbeton=Unterjügen einge=

fpannt finb, äfjntidjel Setfabren roie $ig. 6-

Silb 9 geigt eine ©cbelle mit Sollen, gtügelmuttec
unb SïufïagefcEjeibe, roelc^e pr fperftetlung ber îombù
nterten Präger oerroanbt roirb.

Stach bem @rfinber biefer ®ecten^erfteïïung foUen
burdj bie 9löfeler*®edte folgenbe Sorteile erjtelt roerben:

©infadje, leiste unb rafcf)e fperftetlung, grofje ©cÇalt»
ficberhett, riffefret, ft^roamm» unb fenerftcEjer, grofje $rag»
fäbigtett.

9leue
fce* ©emeinbe

(Korrejpottbenj.)

9tad)bem gegen bte nom ©roffen ©emeinberat unterm
13. 1914 befdjloffenen SBohnungloorfdjtiften
bal IJieferenbum unbenütjt abgelaufen ift, treten fie nadj
ber ©enetpnigung burcb ben 9îegterunglrat in Kraft,
©te lauten:

2Boï)mmgë«33orfdjriftett.
®er ©emeinberat oon iRorfcbacb, in ber 2lbftc§t, bie

öffentliche ©efunbbettlpflege burd) Seaufficljtigung unb
Serbefferung ber SBofynungen tn Sepg auf ihre fani»
tarifeben Serbältniffe p förbern, foroie bal galten oon
Schlaf* unb Koftgängern p regeln, befcbltefft:

f. Umfang ttttb ©rganifatiou ber il?c>timings*
auffiel?!.

2lrt. 1.

Me ©ebäube unb ©ebäubeteile, bie pm bauernben
Aufenthalt für SJienjchen all 2Bof)n=, ©c£)laf= unb Sir»
beillräume bienen, forte bie bap gebörenben Kütten,
Abtritte, ßugänge, KeUerräume, fpöfe ufro. unterfteben
nacbfolgenben Seftimmungen :

Slrl. 2.
®er Kleine ©emeinberat beftimmt bie Aufficbtlorgane ;

oorbebalten bleibt bte Schaffung etnel befonberen ÜBob*
nungltnfpeftoratel butcb ben ©roffen ©emetnberat.

Art. 3.
®en Aufftcljtlorganen ift ber Zutritt p ben biefen

Sorfcbriften unterteilten ©ebäuben unb ©ebäubeteilen

p jeher #ett p geftatten.

^7^^
jwien*
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den überstehenden Enden dieses Splintes Platz haben.

Sonst ist die Anordnung genau so wie die allgemein
übliche und jedem Bauarbeiter bekannte. Jedoch wird
nicht zwischen den senkrechten Stäben, sondern seitlich je
ein Holz (b) als Auflager für den Holzflansch des kombi-
nterten ll.-Trägers angeordnet. Um nun gleich eine Ein-
schalung für die Ausbetonierung des Unter zuges zu haben,
setzt man zwischen Unterzug und den senkrechten Stäben
der Rüsteisen die Bretter (e). Hierdurch schläat man

0
dann gleich zwei Fliegen-mit einer Klappe, man. hat
erstens ein Auflager für die ^.-Träger und auch^gleich
eine Einschalung für die Ausvetonierung der Unterzüge.

Nachdem nun die Unterzüge so eingerüstet sind, werden
die ^.-Träger auf die Hölzer (b) gelegt (links), dann
werden die Zugeisen um den Flansch des Unterzuges
gebogen (rechts). Jetzig werden die Unterzüge^zunächst

bis Oberkante Brett (o) ausbetoniert. Dann wird die
Decke in bekannter Weise eingebaut.

Bild 8 zeigt die Auflager-Anordnung des Trägers,
wenn die Decken zwischen Eisenbeton-Unterzügen einge-
spannt sind, ähnliches Verfahren wie Fig. 6.

Bild 9 zeigt eine Schelle mit Bolzen, Flügelmutter
und Auflagescheibe, welche zur Herstellung der kombi-
nierten Träger verwandt wird.

Nach dem Erfinder dieser Deckenherstellung sollen
durch die Röseler-Decke folgende Vorteile erzielt werden:

Einfache, leichte und rasche Herstellung, große Schall-
sicherheit, rissefrei, schwamm- und feuersicher, große Trag-
fäyigkeit.

Neue Wohnungsvorschriften
der Gemeinde Rorschach.

(Korrespondenz.)

Nachdem gegen die vom Großen Gemeinderat unterm
13. Februar 1914 beschlossenen Wohnungsvorschriften
das Referendum unbenützt abgelaufen ist, treten sie nach
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.
Sie lauten:

Wohnungs-Vorschristen.
Der Gemeinderat von Rorschach, in der Absicht, die

öffentliche Gesundheitspflege durch Beaufsichtigung und
Verbesserung der Wohnungen in Bezug auf ihre sani-
tarischen Verhältnisse zu fördern, sowie das Halten von
Schlaf- und Kostgängern zu regeln, beschließt:

s. Umfang und Organisation der ZVohnungs-
aufsieht.
Art. 1.

Alle Gebäude und Gebäudeteile, die zum dauernden
Aufenthalt für Menschen als Wohn-, Schlaf- und Ar-
beilsräume dienen, sowie die dazu gehörenden Küchen,
Abtritte, Zugänge, Kellerräume, Höfe usw. unterstehen
nachfolgenden Bestimmungen:

Art. 2.
Der Kleine Gemeinderat bestimmt die Aufsichtsorgane;

vorbehalten bleibt die Schaffung eines besonderen Woh-
nungstnspektorates durch den Großen Gemeinderat.

Art. 3.
Den Aufsichtsorganen ist der Zutritt zu den diesen

Vorschriften unterstellten Gebäuden und Gebäudeteilen
zu jeder Zeit zu gestatten.
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